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Bei der Beratung des Schutzes der Zivilpersonen in Kriegszeiten
nahm die dritte Kommission einstimmig einen Artikel an, wonach die
geschützten Personen unter allen Umständen das Recht auf Respektierung
ihrer Person, ihrer Ehre, ihrer Familienrechte, ihrer Ueberzeugungen
und religiösen Praktiken, ihrer Gewohnheiten und ihrer Sitten haben.
Ein besonderer Schutz muss den Frauen gewährt werden, und allgemein
darf in F ragen der Rasse, Religion oder politischen Anschauungen keine
Diskriminierung erfolgen. Die Unterzeichnerstaaten der Konvention sind
verantwortlich für die Anwendung dieser Grundsätze, während die ge-schützten Personen berechtigt sind, sich an die Schutzmächte, das Inter-
nationale Komitee vom Roten Kreuz sowie an jede Organisation zu wen-
den, die ihnen helfen könnte.

Die erste Kommission für die Behandlung von Fragen der Verwun-
detcn und Kranken beschloss, dass die neutralen Mächte die von ihnen
aufgenommenen oder internierten Verwundeten, Kranken oder Schiff-
brüchigen gemäss den Bestimmungen der Genfer Konvention und der
Seekonvention behandeln müssen. Die Kommission nahm sodann den er-
sten Artikel im Kapitel über Sanitätsmaterial an, wonach das reguläre
Personal geschützt und respektiert werden soll.

Gleiche Arbeit - gleicher Lohn? SBB und Frauenarbeit
In einem Artikel der NZZ, No. 1272 ..Die SBB im Kampf gegenden Verkehrsrückgang" werden unter anderem die Möglichkeiten der

Herabsetzung der Ausgaben erwogen. Eine Möglichkeit det Ausgaben-
beschränkung wird in Folgendem gesehen (wörtlich zitiert): „Für einfa-
dhere Arbeiten des Verwaltungsdienstes sollen weibliche Arbeitskräfte
vermehrt herangezogen werden". Das heisst also nichts anderes, als
dass weibliche Arbeitskräfte als billigere Arbeitskräfte herangezogen wer-
den sollen. Zugleich aber wird darin ausgedrückt, dass weibliche Arbeits-
kräfte gerade noch gut genug sind für „einfachere" Arbeiten. Ag.

Die schrankfertige, gediegene
ßrautaussteuer vom Spezialgeschäft
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6


	Gleiche Arbeit - gleicher Lohn? SBB und Frauenarbeit

